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2.5 Wohnen und wohnortnahe Infrastruktur 
Leitvorstellungen 
1. Bei der Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum sollen die Aspekte des demografischen 

Wandels, des Umwelt- und Klimaschutzes sowie der Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Be-
wohnerstrukturen maßgeblich einbezogen werden. 

2. 1In Thüringen soll den verschiedenen Möglichkeiten des Zusammenlebens durch ein angemesse-
nes Angebot vielfältiger und barrierearmer bzw. barrierefreier Wohnformen in gemischten Quar-
tieren Rechnung getragen werden. 2Diese den sich ändernden gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen angepassten Wohnangebote setzen auch eine den Bedürfnissen angepasste soziale Inf-
rastruktur, wie z. B. Versorgungs-, Bildungs-, Gesundheits-, Kultur-, Sport- und Freizeitangebote 
voraus.  

3. 1Die Optimierung des Wohnraumangebots soll unter Berücksichtigung des stadtentwicklungs-
politischen Ziels des urbanen, flächensparenden Bauens und Wohnens angestrebt werden. 
2Dazu soll insbesondere die Förderung in den Bereichen Mietwohnraum, selbst genutztes Eigen-
tum und Wohnraummodernisierung sichergestellt werden.  

4. Die Sozialplanung soll einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung bedarfsgerechter, wohnortna-
her und wirtschaftlich tragfähiger sozialer Infrastrukturen leisten.  

5. 1Überörtlich bedeutsame soziale Infrastrukturen sollen vorrangig in Zentralen Orten gesichert 
werden, wobei auch Demografieaspekten Rechnung getragen werden soll. 2In die dazu notwen-
digen Überlegungen sollen auch familienfreundliche, generationsübergreifende, sozialverträgli-
che und finanzierbare Standards der Daseinsvorsorge einbezogen werden. 

6. 1Soziale Infrastruktur soll auch für Menschen mit Behinderung und Mobilitätseinschränkungen 
wohnortnah im Sinne der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse und der Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtskonvention vorgehalten werden. 2Die Kinder- und Familienfreundlichkeit in 
den Regionen soll weiterentwickelt und gesichert werden. 

7. 1Alternative Angebotsformen zur Sicherung der Daseinsvorsorge mit sozialen Infrastrukturen so-
wie neue organisatorische Zuschnitte und Modelle sollen erprobt und aufgabenbezogen einge-
führt werden. 2Um ein breites qualitativ hochwertiges Infrastrukturangebot in den ländlich ge-
prägten Räumen Thüringens bereitstellen zu können, soll ein Mix aus dezentralen Angeboten, 
Konzentration von Infrastrukturen und entsprechenden Mobilitätsangeboten erreicht werden. 

8. Vor dem Hintergrund des erwarteten Schülerrückgangs als Folge des demografischen Wandels 
und den Anforderungen für qualitative Verbesserungen gilt es, das Bildungsangebot flexibler zu 
gestalten und verstärkt neue Möglichkeiten einzubeziehen. 

9. 1Thüringen soll als Wissenschafts- und Forschungsstandort weiter gestärkt und fortentwickelt, 
die Thüringer Hochschulen sollen als Zentren des Wissenschaftssystems weiter ausgebaut wer-
den. 2Mit leistungsfähigen und am Bedarf orientierten Bildungs- und Forschungskapazitäten, 
insbesondere in den technischen Studiengängen, soll ein wichtiger Beitrag zur Standortent-
wicklung des Freistaats Thüringen geleistet werden. 

10. 1Die flächendeckende und damit wohnortnahe medizinische Versorgung, Betreuung und Pflege 
soll sichergestellt werden. 2Dem sich abzeichnenden strukturellen und lokalen Ärztemangel soll 
unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Altersstruktur der Ärzte sowie der 
Versorgungsbereiche durch geeignete Maßnahmen und Anreize der beteiligten Akteure entge-
gengewirkt werden.  

11. 1Der Standortfaktor Sport soll als Bestandteil der kommunalen Daseinsfürsorge gestärkt werden. 
2Dies beinhaltet die Erhaltung des Breitensports für die Sport treibende Bevölkerung bei gleich-
zeitiger Verbesserung der Bedingungen für den Leistungssport. 3Dazu sollen bei Sanierung und 
Neubau von Sportstätten die veränderten Bedarfe (z. B. Seniorensport, Rehabilitationssport, Prä-
vention) sowie die unterschiedlichen regionalen Herausforderungen berücksichtigt werden. 
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12. 1Eine attraktive Kulturlandschaft und die Vielfalt qualifizierter kultureller Angebote sollen als eine 
wichtige Voraussetzungen für eine Abmilderung der Folgen des demografischen Wandels, für ei-
ne wechselseitige Offenheit für andere Kulturen und für die Reflexion über kulturelle Identitäten 
erhalten werden. 2Wirtschafts- und strukturpolitische Synergieeffekte, die sich durch einen ver-
stärkten Austausch zwischen verschiedenen Kultureinrichtungen ergeben, gilt es künftig stärker 
zu nutzen. 

Hintergrund 

Thüringen wird laut Prognosen im Jahr 2025 zu den Ländern mit der ältesten Bevölkerung gehören. Eine Kombination 
von Abwanderung von Menschen im erwerbsfähigen Alter, weniger junger Frauen im gebärfähigen Alter und steigender 
Lebenserwartung führt zur Veränderung der Altersstruktur. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wird auch 
das Anforderungsprofil an das Wohnen im Alter zukünftig tiefgreifende Veränderungen erfahren. 

Die älteren Nachfrager werden ein verändertes Profil entwickeln. Dies bedeutet etwa den Wunsch, im angestammten 
Quartier zu verbleiben, verstärkt einzubeziehen. Gleichzeitig ist mit einer zunehmenden Mobilität älterer Menschen zu 
rechnen, die mit einem Umzug Verbesserungen bezüglich des Freizeitwerts und der Versorgungsinfrastruktur im Wohn-
umfeld sowie einer altengerechten Wohnungsausstattung realisieren wollen.  

Bauliche und soziale Faktoren können dazu beitragen, diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit so lange wie möglich 
zu erhalten. Die derzeitige Wohnungssituation der schon jetzt älteren, aber auch der in absehbarer Zeit zu diesem Per-
sonenkreis zählenden Einwohner Thüringens, verlangt auch deshalb zumindest geänderte, wenn nicht völlig neue Denk-
strukturen und daraus resultierende bedarfsgerechte Planungen und Maßnahmen. Dabei gilt es auch, von dem immer 
wieder zu hörenden Argument, die Wohnflächen seien ausreichend, Abschied zu nehmen. Denn damit wird nur be-
schrieben, dass die Gesamtwohnfläche in Thüringen ausreichend ist. Nicht berücksichtigt wird dabei indes, dass neben 
der Zunahme jüngerer Singlehaushalte aufgrund der steigenden Lebenserwartung auch die Zahl der älteren Singlehaus-
halte stark zunehmen wird. Waren Wohnungen dieses Personenkreises bisher oft überdimensioniert und in ihrem Zu-
schnitt wenig zweckmäßig gestaltet, gilt es insoweit künftig mehr denn je, auch die Grundrisse ihrer Wohnungen be-
darfsgerecht anzupassen. Hinzu kommt der gerade für diesen Personenkreis zunehmend wichtiger werdende Aspekt der 
Barrierefreiheit. Dies wird etwa einen zunehmenden Bedarf an technischem Komfort (etwa in Form eines Einbaus von 
Aufzugsanlagen) und die verstärkte Nachfrage nach Erdgeschosswohnungen zur Folge haben. Gleichzeitig wird die 
Forcierung energieeffizienten Bauens und Sanierens auch vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und gestei-
gerter Anforderungen im Bereich des Klimaschutzes nicht nur bei den älteren Bevölkerungsgruppen zunehmend an 
Bedeutung gewinnen. Dem gilt es, im Rahmen energetischer Gebäudesanierungsmaßnahmen Rechnung zu tragen. 
Daraus folgt allerdings gleichzeitig, dass die künftige Wohnraumförderung verstärkt auf die dargestellte Sanierung be-
stehenden Wohnraums als auf den Wohnungsneubau auszurichten ist. 

Die im Zuge der Föderalismusreform an die Länder übergegangene alleinige Verantwortung für den sozialen Woh-
nungsbau hat hier neue Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet, welche sich auch im Wohnraumfördergesetz des Freistaats 
Thüringen (ThürWoFG) vom 31. Januar 2013 niederschlagen. Dieses Gesetz schafft eine auf die Gegebenheiten Thü-
ringens angepasste Grundlage, auch denjenigen, die sich auf dem freien Wohnungsmarkt nicht ausreichend mit Wohn-
raum versorgen können, zu unterstützen, ohne dabei die Herausforderungen in den zunehmend an Bedeutung gewin-
nenden Bereichen Demografie, Klimaschutz oder energetische Sanierung zu vernachlässigen.   

Die Attraktivität Thüringens und seiner Teilräume als Wohn- und Arbeitsstandort hängt neben harten Standortfaktoren 
wie der Verkehrsanbindung in besonderem Maße auch von den sog. weichen Standortfaktoren ab. Zu diesen weichen 
Standortfaktoren zählt beispielsweise die soziale Infrastruktur. Soziale Infrastruktur umfasst die für die Ausübung der 
Daseinsgrundfunktionen notwendigen Einrichtungen, die neben der wirtschaftlichen auch die soziale Entwicklung des 
Raums ermöglichen. Dazu zählen u. a. Erziehungs- und Bildungseinrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe, solche 
der Sozial- und Gesundheitsfürsorge und kulturelle Einrichtungen. Inwieweit die derzeitige soziale Infrastruktur künftig 
auch ob des demografischen Wandels beibehalten werden kann, wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. 
Grundsätzlich soll die soziale Infrastruktur vorrangig in Zentralen Orten gebündelt werden (siehe § 2 Abs. 2 Nr. 4 ROG).  

Für die Planung der sozialen Infrastruktur unter dem Leitbild der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen 
Teilräumen Thüringens und deren (sozial-)räumlicher Verteilung ist es notwendig, Administrationsräume unter Berück-
sichtigung sozialphysischer Rahmenbedingungen und der spezifischen Lebenslagen der Bevölkerung zu definieren. 

Der Sozialplanung liegt ein ganzheitlicher Ansatz zu Grunde, in dem die einzelnen Leistungen der sozialen Infrastruktur 
nicht grundsätzlich voneinander getrennt werden, in dem der fachliche Blick nicht auf individuelle Lösungen einzelner 
Bevölkerungsgruppen ausgerichtet ist, sondern auf das Gesamtprofil der Bedarfslagen im Sozialraum ausgeweitet wird. 
Träger der Sozialplanung sind das Land sowie die Landkreise und kreisfreien Städte.  

Eine besondere Herausforderung für die Sozialplanung ist der demografische Wandel. Er verändert die Rahmenbedin-
gung für die Versorgung mit sozialer Infrastruktur. Die veränderte Zusammensetzung der Bevölkerung bedeutet für die 
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Infrastrukturplanung vor allem Folgendes: Einerseits kommt es zu Modifikationen bezüglich der Nachfrage seitens der 
jüngeren Bevölkerung (bspw. Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr) und 
gleichzeitig nimmt die Nachfrage nach Dienstleistungen zu, die von älteren Menschen in Anspruch genommen werden, 
etwa in der Pflege. Dementsprechend ist mit der Alterung der Bevölkerung kein pauschaler Rückgang, sondern häufig 
eine Verschiebung der Nachfrageentwicklung zwischen verschiedenen Einrichtungen und Infrastrukturarten verbunden. 
Besonders charakteristisch ist der demografische Wandel in vielen ländlich geprägten Räumen. Dort ist die Infrastruktur-
dichte ohnehin meist gering, und es spielen Fragen nach der räumlichen Verteilung von Standorten, deren Erreichbarkeit 
und Wirtschaftlichkeit eine besondere Rolle. Es sind also vorwiegend die dünner besiedelten Regionen, in denen sich die 
Nachfrage am meisten ändert und in denen vorhandene soziale Infrastruktur ein entscheidender Faktor für den Erhalt 
der regionalen Attraktivität ist. Angesichts der regional und sektoral unterschiedlichen Entwicklungen bedarf es neuer 
und flexibler Strategien und Lösungsansätze (siehe  Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie 2011). 

Für die Planung der Daseinsvorsorge in der Zukunft ist weiterhin der Aspekt der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006) ein ausschlaggebendes gestalterisches Mo-
ment. Das im März 2009 von der Bundesregierung ratifizierte „Übereinkommen über die Rechte der Menschen mit Be-
hinderungen“ der Vereinten Nationen ist der unumkehrbare Weg in eine inklusive Zukunft in allen Bereichen der sozialen 
Infrastruktur: Bei den Bildungs-, Kultur und Freizeiteinrichtungen, den sozialen Dienstleistungs- und Unterstützungssys-
temen etc. Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert keine besonderen Rechte für Menschen mit Behinderungen, 
sondern ihre gleichberechtigte Zugehörigkeit in der Gesellschaft von Anfang an. In Thüringen wurde von der Landesre-
gierung am 24. April 2012 ein Maßnahmenplan zur Umsetzung der Konvention beschlossen. Diesem Perspektivenwech-
sel ist auch die Daseinsvorsorge, Politikgestaltung und Planung auf allen Ebenen verpflichtet. Die Auftragslage zur Inklu-
sion in allen Lebenslagen ist gewaltig. Ein inklusives Gemeinwesen ist ein zivilgesellschaftliches Projekt mit offenem 
Ausgang, das ohne (Sozial)Planung nicht zu bewältigen sein wird. 

Standort- und Erreichbarkeitsfragen müssen gemeinsam mit weiteren, zunächst „raumneutralen“ Inhalten betrachtet 
werden: So wird z. B. die Zusammenlegung von Schulformen (Thema: Gemeinschaftsschule) vor allem aus pädagogi-
schen und bildungspolitischen Gründen diskutiert. Im Gesundheits- und Pflegebereich wiederum sind Standort- und 
Erreichbarkeitsfragen maßgeblich durch die Leistungsfähigkeit und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Sozialversi-
cherungen bestimmt.  

Unmittelbare Auswirkungen hat der demografische Wandel  auch auf die Nachfrage nach medizinischen Leistungen und 
damit mittelbar auf die Anzahl der für die medizinische Versorgung der Bevölkerung benötigten Ärzte. Die Zahl der mehr-
fach erkrankten alten Menschen, die behandelt, gepflegt und betreut werden müssen, wird sich zukünftig weiter erhöhen. 
Spezifisch qualifizierte Ärzte sowie entsprechend geschultes medizinisches Fachpersonal insbesondere im pflegerischen 
Bereich, werden zunehmend benötigt, trotz insgesamt abnehmender Bevölkerungszahl. Um das bestehende Versor-
gungsniveau zu erhalten, werden in einigen Fachrichtungen sogar mehr Ärzte benötigt als derzeit praktizieren. Aufgrund 
der bestehenden Altersstruktur vieler Praxisinhaber ist allerdings davon auszugehen, dass die Zahl der Ärzte gerade in 
den benötigten Fachdisziplinen weiter abnimmt. Zudem wird in den kommenden Jahren altersbedingt eine Vielzahl wei-
terer Hausärzte aus dem Dienst ausscheiden. Vor allem außerhalb der höherstufigen Zentralen Orte (siehe 2.2.5, 2.2.7 
und 2.2.9) könnte die medizinische Versorgung in vielen Regionen bald Lücken bekommen. Große Entfernungen zum 
nächsten Arzt können für weite Teile Thüringens zu einem wachsenden Problem werden. Die Gewährleistung der Da-
seinsvorsorge ist daher eine Aufgabe, die weit über die „technische“ Standortplanung von Infrastruktureinrichtungen 
hinausgeht.  

Thüringen verfügt über eine weitgehend aufeinander abgestimmte und ausdifferenzierte Hochschullandschaft, die auch 
unter den geänderten Rahmenbedingungen (siehe 2.5.5) erhalten werden soll. Als Kooperationspartner der Wirtschaft, 
der Kommunen und von außeruniversitären Instituten sind Hochschulen und Forschungseinrichtungen Impulsgeber für 
die Entwicklung und das Wachstum einer Region. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen sind wichtiger Bildungs-
partner für die Qualifizierung akademischer Fachkräfte und gleichzeitig attraktive Arbeitgeber mit Ausstrahlung auf die 
Region. Sie verfügen über eine starke Integrationskraft, die geeignet ist, insbesondere junge Menschen als Fachkräfte 
für die regionale Wirtschaft zu gewinnen und zu binden. 

Der Sport beinhaltet ein beträchtliches gesellschaftliches Potenzial. Er umfasst  eine breite bürgerschaftliche Kraft, trägt 
zur Gesundheitsförderung, sozialen Integration, zu Bildung und Qualifikation bei, setzt Impulse im Beschäftigungsbereich 
und hat erhebliche wirtschaftliche Bedeutung. Spiel- und Bewegungsräume, insbesondere im Wohnumfeld, die für viel-
fältige Sport- und Freizeitaktivitäten genutzt werden können, sowie Sportstätten für den Schul-, Breiten- und Leis-
tungssport sind unabdingbare Grundvoraussetzungen für das Sporttreiben der Bürger. Darüber hinaus haben sie einen 
hohen Anteil an der Attraktivität und Lebensqualität der Städte und Gemeinden. 
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Der Freistaat Thüringen bekennt sich zu seiner Verantwortung für Erhalt und Fortentwicklung der Kulturlandschaft (siehe 
1.2). Regionale Vielfalt und hohe Qualität sollen als deren bestimmende Merkmale sowohl in den städtischen wie auch 
den ländlich geprägten Räumen auch weiterhin eine tragende Säule eines weltoffenen und attraktiven kulturellen Lebens 
sein.  

 
Erfordernisse der Raumordnung 
2.5.1  G  1In allen Landesteilen soll eine ausreichende und angemessene Versorgung der Bevölke-
rung mit Wohnraum gesichert werden. 2Der Wohnraum soll insbesondere für die Bedürfnisse einer weniger 
mobilen, älteren und vielfältigeren Gesellschaft mit einer sinkenden Anzahl von Haushalten weiterentwickelt 
werden. 3Raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, die die Wohnraumversorgung beeinträchtigen, 
sollen vermieden werden.  
Begründung zu 2.5.1 

Die historisch gewachsene, für Thüringen typische kleinteilige und polyzentrische Siedlungsstruktur hat dazu geführt, 
dass alle Teilräume Thüringens als Wohnstandorte genutzt werden. Insbesondere der demografische und gesellschaftli-
che Wandel erfordert für die Sicherung der Wohnfunktionen Anpassungsmaßnahmen. Klimaschutz, steigende Energie-
preise und die Endlichkeit fossiler Brennstoffe fordern beispielsweise zu Energiesparkonzepten heraus, die sich auch in 
moderner Gebäudeisolierung niederschlagen.  

Die Folgen des demografischen Wandels hinsichtlich der Veränderungen der Wohnstrukturen zeichnen sich bereits ab. 
Die in der Vergangenheit anzutreffende (Groß-)Familie spaltet sich zunehmend in Klein- und Kleinsthaushalte auf. Die 
Lebenserwartung der Menschen steigt. Ältere Menschen möchten zumeist möglichst lang und selbstbestimmt in ihrem 
gewohnten Umfeld verbleiben. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Haushalte mit Kindern auf einen vergleichsweise niedrigen 
Stand, traditionelle Familienhaushalte werden durch vielfältigste Formen des Zusammenlebens von Menschen ergänzt. 
Die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt der letzten Jahrzehnte verringert darüber hinaus die für das Wohnen zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen, insbesondere vieler älterer Haushalte. Der Wohnungsmarkt muss diesen Veränderungen 
Rechnung tragen, indem er etwa Wohnungsgrößen und -zuschnitte verändert und Wohnungen flexibel und altersgerecht 
gestaltet. Dabei soll auch die soziale und demografische Vielfalt in den Wohnquartieren angestrebt werden. In Landes-
teilen mit einer langfristig sinkenden Anzahl der Haushalte wird eine weitere Reduzierung des Wohnungsbestands zur 
Marktstabilisierung erforderlich sein. Dabei werden auch bisherige und zukünftige Wohnstrukturen und Aspekte des 
Städtebaus berücksichtigt. 

 
2.5.2 Z 1Grundschulen oder Gemeinschaftsschulen ab Klassenstufe 1 sind in allen Zentralen Orten 
zur Verfügung zu stellen. 2Diese Bildungsfunktion darf durch Erhalt, Ansiedlung, Erweiterung und wesentli-
che Änderung von Schulstandorten der Primarstufe außerhalb der Grundzentren nicht oder nicht wesentlich 
beeinträchtigt werden. 
2.5.3 Z Regelschulen bzw. Schulen mit vergleichbaren abschlussbezogenen Bildungsgängen sind 
in Zentralen Orten höherer Stufe und bei einem tragfähigen Einzugsbereich in den Grundzentren zur Verfü-
gung zu stellen.  
2.5.4 Z 1Zur Hochschulreife führende Schulen oder zur Hochschulreife führende Bildungsgänge in 
Gemeinschafts- und Gesamtschulen sind in Oberzentren, Mittelzentren mit Teilfunktionen eines Oberzent-
rums und Mittelzentren zur Verfügung zu stellen. 2Diese Bildungsfunktion darf durch Erhalt, Ansiedlung, Er-
weiterung und wesentliche Änderung von Schulstandorten der Sekundarstufe außerhalb der Mittel- und 
Oberzentren nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 3Sofern eine Standortsicherung in Mittelzent-
ren nicht möglich ist, ist eine funktionsgerechte Lösung durch interkommunale Zusammenarbeit erforderlich. 
Begründung zu 2.5.2 bis 2.5.4 

Die rückläufigen Schülerzahlen der vergangenen Jahre hatten zahlreiche Schließungen von Schulstandorten zur Folge. 
Grund- und Regelschulen verfügen jedoch gerade im ländlich geprägten Raum oft über ein anderweitig nicht auszuglei-
chendes Bildungs- und Kulturpotenzial. Sie sichern nicht nur das Schulangebot, sondern sie sind Ort des kulturellen 
Lebens und tragen damit zum Erhalt von Weiterbildungs-, Sport- und Freizeitangebot einer Gemeinde bei. Flexibler und 
generationsübergreifend ausgebaute Angebote und Liegenschaften bzw. deren Mitnutzung tragen zur Auslastung und 
zum  Erhalt  der Einrichtung bei bzw. ermöglichen eine Anpassung an die Erfordernisse des demografischen Wandels, 
den arbeitsmarktpolitischen Bedarf und das Erwerbsleben. 

Die Schülerzahlen in den Zentralen Orten höherer Stufe und deren Verflechtungsbereichen werden auch unter den Be-
dingungen des demographischen Wandels leistungsfähige Regelschulen bzw. Schulen mit vergleichbaren abschlussbe-


